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Feststellung gemäß § 5 UVPG 
 

(Bundesgesellschaft für Endlagerung) 
 
 

Bekanntgabe des LBEG vom 01.10.2024 
 

- L1.4/L67007/03-08_02/2024-0021/007 - 
 
 
 
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung plant Änderungen an der „Heizzentrale mit Schaltstation 
und Kamin 02ZTG“ auf der Schachtanlage Konrad 2. 
 
Abweichend von der genehmigten Planung der Verbrennungsanlagen auf den Tagesanlagen 
Schacht Konrad 2 (Planfeststellungsbeschluss vom 02.05.2002) soll die Verbrennungsanlage für 
den Einsatz von Kohle durch zwei Verbrennungsanlagen für den Einsatz von Holzpellets ein-
schließlich einer angepassten Staubabscheidung sowie einem angepassten Brennstofflager er-
setzt werden und zur Abdeckung der Sommerlast eine Verbrennungsanlage für den Einsatz von 
Heizöl EL errichtet werden. 
 
Die geplanten Maßnahmen werden auf dem bestehenden Betriebsgelände der Tagesanlagen 
Schachtanlage Konrad 2 durchgeführt. 
 
Für die Änderung ist gemäß § 9 Abs. 1 des UVPG eine allgemeine Umweltverträglichkeitsvorprü-
fung durchzuführen. 
 
Dazu hat die Vorhabenträgerin Unterlagen für die Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung 
gemäß Anlage 2 UVPG vorgelegt. 
 
Diese nach den Vorgaben der Anlage 3 UVPG vorgenommene Vorprüfung hat ergeben, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorhaben nicht erforderlich ist. 
 
Die einzelnen Gründe für die Entscheidung können im anliegenden Prüfvermerk eingesehen wer-
den. 
 
 
Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Sie ist nach § 5 Abs. 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
 


